
E 89 -NR!XVII.GP. 

E n ~ s chI i e ß u n g 

des Nationalrates vom 29. November 1988 

anläßlich der Verhandlung des Berichtes 

des Verfassungsausschusses über die Regierungsvorlage (607 der 

Beilagen): Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 

.in der Fassung von 1929 geändert wird 

und Uber die Anträge 

1371 A der Abgeordneten Dr. Fischer, Dr. Graff und Genossen betreffend ein 

Bundesverfassungs'gesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der 

Fassung von 1929 geändert wird, 

IOIA der Abgeordneten Dr. Frischenschlager und Genossen betreffend ein 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der 

Fassung von 1929 geändert wird, 

681 A der Abgeordneten Freda Blau-Meissner und Genossen betreffend ein 

Bundesgesetz Uber die DurchfUhrung eines Referendums zur direkten 

Demokratie 

sowie 

51 A der Abgeordneten Freda Blau-Meissner und Genossen betreffend ein 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das B-VG in der Fassung von 1929 geän­

dert wird (Umwelt-Kompetenzrechts-Änderungsgesetz 1987) 

(817 der Beilagen) 

Die Bundesreqierunq wird ersucht, nach einqehender Prütunq 
der Möqlichkeit mit Inkratttreten der in der B-VG-Novelle 1988 

-/. 
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enthaltenen Bestimmungen über die Einrichtung unabhängiger 
Verwaltungssenate sowie des BVG über die persönliChe Freiheit 
den österreichischen Vorbehalt zu Art. 5 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention zurückzuziehen. 

Des weiteren wird die Bundesregierung ersucht, die zur Ein­
richtung der unabhängigen Verwaltungssenate erforderlichen 
bundesgesetzlichen Regelungen so rechtzeitig vorzulegen, daB 
auch den Ländern noch genügend Zeit verbleibt, um auf ihrer 
Ebene die erforderlichen legistischen und organisatorischen 
DurchführungsmaBnahmen treffen- zu könn n. Bei der Vorberei­
tung der das Verfahren vor den unabhängi en Verwaltungs-

\ senaten regelnden gesetzliChen Vorschrift~n sollen auch ein 
\ 

eventueller Anwaltszwang sowie Regelungen über die Verfah­
renshilfe erwogen werden. 
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